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1977 04 15 

Regierungsvorlage 

über 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 

den Wirtschaftskörper "österreichische 
Bundesforste" 

Der N3ltionalr~t ;hat beschlossen: 

Wirtschaftskörper "österreichische Bundesforste" 

§ 1. (1) Der Wrinschafiskörper "Österrekhische 
BundesfoI'lSte" ,umfaßt im Zeitpunkt des Inkraft­
tretens dies,es Bundesgesetzes alle Betriebe und 
sonst~gen Vermögenschaften (Liegenschaften, An­
lagen, Rechte und Verbindlichkeiten) aes Bundes, 
die in ,dem ,genanllJten Zeitpunkt von .dem durch 
das Bundesgesetz BGBl. Nr. 282/1925 ~ebildeten 
Wirnschaftskörper "österreichi:sche B,undesforste" 
yerw,altet wel1den. 

(2) Den "ösverreichischen BundesfQrsten" ob­
liegt die VerwaLtung aller ührigen Betriebe, 
Wa~dflächen, ·sonstigen Liegenschafnen und An-
1a;gen, ,die im Eigentum des Bundes stehen oder 
nur vom Bund verwaltet wel"den und über­
wiegend forstlichen Z~ecken dienen oder im 
Interesse der Verhesserung der Besi,tz,struktur 
zweckmäß.j,g mit diesen zusammen verwaltet wer­
den können und hei denen im Grundbuch ersicht­
lich ,gemacht ist, ,daß die Verwaltung ,den "ÖlSter­
fleichischen Bu.ndesforsten" obliegt, 

(3) Nicht unter Abs. 2 falLen Lieg,enschaften, 
die Üiberwiegendanderen Zwecken als ,der forst­
wirtschaftlichen Produkcion ,dienen. 

(4) Der Bund hetre~bt die Geschäfte des Wirt­
schaftskörpe11S unter ,der Bezeichnung "ösIJer­
reichi,sch,e Bundesfor~te" oder "ÖBF". Die "öster­
reichischen BundesfQrste" haben ihren Sitz in 
Wien. 

r(5) In Rechtsangelegenheiten, ,die sich auf die 
Öst,erreichischen Bundesforste be21iehen, kann 
der Bund Unter der BezeichnuIiß "österr,eichische 
Bundesforste" klagen U11!dgeklagt weI1den. 

Aufgaben 

§ 2. (1) Den Österreich.ischen Bundesforsten 
obliegen im' Rahmen der forstrechtlichen und 

sonsti~en gesetzlichen Bestimmungen vor ,allem 
die E17lLelungeines bestmöglichen betriebswirt­
schaftlichen Erfolges bei ,der Produktion, der 
W.eiterverarbeitung und ,der Verwertung ,des 
Roh5wffes Holz und der forstLichen Neben­
produkte ISowie ·die !bestmögLiche Verwaltung des 
BetI1iebsvermÄgens. 

(2) B.ei Erfüllung der im Ahs. 1 >bezeichneten 
Aufg,aben haben ,die österreichischen Bundesforste 
insbe5Qndere auf foLgende weitere Z~elset2ungen 
Bedacht zu nehmen: 

a) der Waldbo.den ist nachhaltig zu bewir.t­
schaften; ,seine Produktionskraft ,ist zu er­
:halten und nach Möglichkeit zu verbessern; 

b) ,die Sdmtz-, Wohlfahrts- und Erholungs­
wirkungen 'Ides WaLdes ,sind bestmöglich zu 
'sich,ern und weiterzuentwickdn; 

c) die Tmnk- ,und NutZwa9Serreserven sind -
wenndara.n. ,ein öffentliches Interesse zu 
.erwarten ist - zu ,erhalten; 

rd) ,auf .die Interess'en der LandwiI1tsch.aft oowie 
,auf 'sonstige öffentliche Intere9sen Mt Be­
,dacht zu nehmen; 

e) Flämen3lUßerhalb des WaLdes, die für 
Erholungszwecke im besonderen Maße ge­
.eign,et ,sind, Wlie 'Seeufer, -sind vor allem 
diesen Zwecken zugänglich zu mach,en; 

f) ·an ,der Gestaltung Von Naturparks ist 
, mitzuwirken; 

19)dieBetriebsstrukt:ur ist ttlam Möglichkeit 
zu verbe5iSern. 

(3) Die österreichischen Bunde1>forste haben 
bei ,der Wildbewirtschaftung nach Maßgabe des 
ökologischen Gleichg,ewi9J.tes besonders auf die 
Bestimmungen der Ahs. 1 und 2 Bedacht zu 
nehmen. 

(4) Zur Erfüllung ,der :in ,den Abs. 1 und 2 
genannten Auiigaben. ist ,der Besitzstand zu er­
halten und die Erweiter\llIlg des WaLdbesitzes 
amustreben. B;ei Veräußerung von Grimdstücken 
ist der Erlös t.ur Verbesserung, der Betriebs­
struk,turzweckgebunden zu verwenden. 
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2 497 der Beilagen 

Betriebsführung 

§ 3. (1) Für Idie Betr~ebsführung gelten 
foLgende Grundsätze: 

a) Die 'österr,eich~schen Bundesforste sind 
nach Maßgabe ,des § 2 nach kaufmännischen 
Grundsätzen Z'll führen. Bei Verwertung 
und Angebot ,ist aufrue j.eweiLige Markt­
lage Hedacht ZIU nehmen; 

b) die forstLich'en Flächen sind in Eigenregie 
zu hewirtschaften; 

c) clie Verpachtung von IlIicht überwiegend 
fomtlich genutzten Liegenschahen und von 
Nebenbetrieben ~t zuläss~g. Von der Be­
messung des PiachtZiinses nach kaufmänni­
schen Grundsätzen darf nur bei Flächen, 
ldie lder Erholung der Allgemeinheit dienen 
und nicht ,gewinnbrin,gend verwerudet wer­
,den, und auch" bei diesen nur mit Zustim­
mung Ides BUilidesministers für Land- und 
Fonstwürtsch'aft, die des Einvernehmens mit 
Idem BlUn,desminister für Finanzen bedarf, 
,abgewichen weIlden: D~e Zustimmung ist 
zu eneiLen, wenn ,der E1"holungszweck 
5On~t nicht in gIeicher Weise erreicht wer­
den mann. 

(2) In periodischen Zeitabständen sind Forst­
einrichtungen durchzuführen. Diese haben zu be­
stehen in 

a) der Erfassung des Zustandes des Waldes, 
b) der überprüfung der Auswirkung der 

produktionstechnischen Maßnahmen und 
der Holznutzungen in der abgelaufenen 
Periode und 

c) der Vornahme einer Produktions- und Nut­
zungsplanung nach forstfachlichen Gesichts­
punkten. 

Vorstand' 

§ 4.(1) Zur Leitung der österreichischen Bun­
desforste ist der Vorstand berufen. Er ist an die 
Weisungen des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft gebunden. 

(2) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzen­
den (Generaldirektor), dem Vorsitzenden-Stell­
vertreter (Generaldirektor-Stellvertreter) und 
höchstens zwei weiteren Mitgliedern (Vorstands­
direktoren). 

(3) Die Mitglieder des Vorstandes sind von der 
Bundesregierung auf höchstens zehn Jahre zu 
bestellen. Eine Wiederbestellung ist zulässig. 

(4) Es dürfen nur Personen bestellt werden, 
die 

a) 
b) 

" österreichische Staatsbürger sind und 
auf Grund ihrer Vorbildung und bisherigen 
Tätigkeit zur Ausübung, dieser Funktion 
befähigt erscheinen., 

(5) Die Mitglieder des Vorsta~des müssen 
hauptberuflich für dieösterreichischen Bundes­
forste tätig sein. 

(6) Mitglieder der Bundesreg~erung,e~ner Lan­
desregierung, eines allgemeinen Vertretungs­
körpers oder des Wirtschaftsrates (§ 6) dürfen im 
Vorstand nicht tätig sein. 

(7) Die Bundesregierung hat die Bestellung 
zu widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vor­
liegt. Als wichtiger Grund gilt grobe Pflichtver­
letzung oder Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen 
Geschäftsführung. Der Widerruf ist endgültig. 
Dienstrechtliche Ansprüche werden hiedurch nicht 
berührt. 

Rechte und Pflichten des Vorstandes 

§ 5. (1) Der Vorstand ist - unbeSchadet der 
Bestimmungen des § 8 - zu allen Rechtsgeschäf­
ten und Rechtshandlungen ermächtigt, die die 
Erfüllung der Aufgaben der österreichischen Bun­
desforste mit sich bringt. Die Mitglieder des Vor­
standes haben die Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmannes anzuwenden. 

(2) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn nicht 
mehr als ein Mitglied fehlt. Beschlüsse des Vor­
standes bedürfen der Stimmenmehrheit. Bei Stim­
mengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 
den Ausschlag. Eine Stimmenthaltung ist nicht 
zulässig. Im Umlaufweg dürfen Beschlüsse nur 
gefaßt werden, wenn ein Aufschub Interessen des 
Unternehmens gefährden würde und der Vor­
stand nicht rechtzeitig zusammentreten kann; sol­
che Beschlüsse bedürfen der Stimmeneinhelligkeit. 

(3) über die Beschlüsse des Vorstandes sind 
Niederschriften aufzunehmen, die VOn den bei 
der Beschlußfassung anwesenden Vorstandsmit­
gliedern zu unterfertigen sind. 

(4) Der Vorstand hat dem Bundesminister für 
Land- und Forstwinschaft vierteljährLich, ferner 
bei wichtigem Anlaß, über die Lage der: öster­
reichischen Bundesforste zu berichten., Der Vor­
stand hat weiters dem Wirtschaftsrat (§ 6) über 
den Gang der Geschäfte und die Lage der Öster­
reichischen Bundes~orste vierteljährlich schrift­
lich, darüber hinaus auch bei wichtigem Anlaß 
mündlich, zu berichten. 

(5) Die Mitglieder des Vorstandes sindberech­
tigt, an den Sitzungen des Wirtschaftsrates teil­
zunehmen. Sie sind dazu verpflichtet, wenn es 
der Wirtschaftsrat verlangt. 

(6) Die österreichischen Bundesforste werden 
durch jedes einzelne Mitglied des Vorstandes 
außergerichtlich und' - unbeschadet der Vertre­
tungsbefugnis der Finanzprokuratur - gericht­
lich vertretlen. Die VertretungsbefugnIs ers'treckt 
sich auf alle Arten VOn Rechtsgeschäften und 
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497 der Beilagen 3 

Rechtshandlungen, .die die Verwaltung und der 
Betrieb der Österreichischen Bundesforste mit sich 
bringen. 

(7) Die Zeichnung erfolgt in der Weise, daß 
die Zeichnenden zur Bezeichnung der Dienststelle 
der Österreichischen Bundesforste nach Anbringen 
des Dienstsiegels ihre Namensunterschrift hinzu­
fügen. 

(8) Der Vorstand hat zur Regelung seiner 
Tätigkeit und der inneren Organisation der 
Österreichischen Bundesforste eine Geschäftsord­
nung und eine. Geschäftseiriteilung zu erlassen. 

.Wirtschaftsrat 

§ 6. (1) Der Wirtschaftsrat besteht aus dem 
Leiter der für das Forstwesen fachlich zuständigen 
Sektion im Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft 'als Vorsitzendem, vier von den 
politischen Parteien nach ihrem Stärkeverhältnis 
im Hauptausschuß des Nationalrates entsendeten' 
Vertretern, einem vom Bundesminister für Fi­
nanzen entsendeten Beamten aus dem Personal­
stand des Bundesministeriums für Finanzen und 
drei vom Zentr~lbetriebsrat der Österreichischen 
Bundesforste entsendeten Arbeitnehmervertre~ 
terno 

(2) Der Vorsitzende wird im Falle seiner Ver­
hinderung durch das an Lebensjahren älteste 
der von den politischen Parteien entsendeten 
Mitglieder vertreten. 

(3) Auf die Entsendung und Abberufung der 
Arbeitnehmervertreter findet § 110 Abs. 2 
und 3 des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBL 
Nr. 22/1974, in der jeweils geltenden Fassung, 
sinngemäß Anwendung. 

(4) Der Vorsitzende hat den Wirtschaftsrat 
mindestens viermal im J.ahr zu einer ordentlichen 
Sitzung einzuberufen. Der Vorsitzende des Wirt­
schaftsrates hat eine außerordentliche Sitzung 
einzuberufen, wenn es der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft oder mindestens drei 
Mitglieder desWirtschaftsrates verlangen. 

(5) Zur Beschlußfassung des Wirtschaftsrates ist 
es erforderlich, daß der Gegenstand der Beschluß­
fassung den Mitgliedern mindestens eine Woche 
yorherangekündigt wurde und an der Sitzung 
mindestens sechs Mitglieder teilnehmen. Die Mit­
glieder könen ihre Obliegenheiten nicht durch 
andere ausüben lassen. Die Beschlüsse werden mit 
einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Eine Stimm­
enthaltung ist nicht zulässig. Bei Stimmengleich­
heit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Aus­
schlag. 

Sitzungen, die Erstellung der Tagesordnung und 
die Form der AbstimmUng und der Protokoll­
führung regelt. 

(7) über die Beratungen und die Beschlüsse des 
Wirtschaftsrates ist eine Niederschrift aufzuneh­
men, die der Vorsitzende zu unterzeichnen hat. 
Dieser hat eine Ausfertigung der Niederschrift 
binnen zehn Tagen nach Unterzeichnung dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
und allen Mitgliedern des Wirtschaftsrates zu 
übermitteln. 

(8) Die Mitglieder des Wirtschaftsrates haben 
Anspruch auf Reisegebühren nach Maßgabe der 
für Bundesbedienstete der. Dienstklasse VIII gel­
tenden Vorschriften. 

(9) Die Mitgliedschaft zum Wi,rtschaftsrat endet 
, a) mit der Abberufung durch die ernennende 

bzw. entsendende Stelle, \ 
b)für die von den politischen Parteien cnt­

.sendeten Mitglieder auch mit dem Ablauf 
der. Gesetzgebungsperiode des National­
rates, 

'c) durch Verzicht, ausgenommen der Vorsit­
zende. 

(10) Im Falle der Beendigung der Mitglied­
schaft ist für das ausgeschiedene Mitglied ein 
neues Mitglied zu bestellen .. Hiefür gelten die 
Vorschriften, die für die Bestellung des ausgeschie­
denen Mitgliedes gegolten haben, sinngemäß. 

Aufgaben des Wirtschaftsrates . 

§ 7. (1) Dem Wirtschaftsrat obliegt es, alle 
wichtigen Angelegenheiten der Geschäftsführung 
der österreichischen Bundesforste, insbesondere 
die' im § 8 Abs. 2 genannten Angelegenheiten, 
vorzuberaten. 

(2) Die Mitglieder des Wirtschaftsrates können 
Vorschläge für Maßnahmen vorlegen, .die ge­
eignet sind, zur Verwirklichung der Zielsetzung 
dieses Bundesgesetzes beizutragen. Solche Vor­
schläge sind an den Vorsitzenden zu richten und 
in der nächsten Sitzung des Wirtschaftsrates zu 
behandeln. 

. r(3) Dem Wirtschaftsrat obliegt es weiters, die 
Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen. 
Der Wirtschafts rat kann vom Vorstand jeder­
zeit einen Bericht über Angelegenheiten der 
österreichischen Bundesforste verlangen. Auch 
ein einzelnes Mitglied kann einen Bericht -
jedoch nur an den Wirtschaftsrat als solchen -
verlangen; lehnt der Vorstand die Berichter­
stattung ab, so kann der Bericht nur dann ver­
langt werden, wenn der Vorsitzende des Wirt­
schaftsrates oder zwei andere Mitglieder das Ver-

(6) DerWirtschaftrat hat sich für seine Tätig- langen unterstützen. § 110 Abs. 3 dritter Satz 
keit eine Geschäftsordnung zu geben, die ins~ . des Arbeitsverfassungsgesetzes . ist sinngemäß 
besondere Zeitpunkt und !Einberufungsfristen für anzuwenden: 
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(4) Dem Wirtschaftsrat steht ein Einsichts­
recht in die betrieblichen Aufze;ichnungen der 
österreichischen Bundesforste zu. Der Vorstand 
ist verpflichtet, dem Wirtschaftsrat alle für dessen 
Tätigkeit erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(5) Die Mitglieder des Wirtschaftsrates haben 
über alle ihnen in Ausübung ihrer Funktion 
bekannt ,gewol1denen Tatsachen Stillschwei~en 
zu bewahren, wenn die vorzeitige Weitergabe 
dieser Tatsachen die Interessen der österrei­
chischen Bundesforste nachteilig berühren kann. 

Aufgaben des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft 

§ 8. (1) Die österreichischen Bundesforste sind 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft unterstellt; er hat erforderlichenfalls all­
gemeine Richtlinien für die Betriebsführung der 
österreichischen Bundesforste zu erlassen. 

(2) Der Genehmigung durch den Bundes­
minister für Land- und Forstwirtschaft bedürfen 

a) die Geschäftsordnung und die Geschäfts­
einteilung des Vorstandes und die Ge­
schäftsordnung ,des Wirtschaftsrates; 

h) sonstige wesentliche Veränderungen der 
Organisation; 

c) der Wirtschaftsvorasschlag, der Betriebs­
vor.anschlag und der Geldvoranschlag sowie 
wesentliche Änderungen derselben; 

d) die Jahresrechnung; 
e) mehrjährige Investitions- und Rationali­

sierungspläne; 
f) wichtige Auftragsvergaben, insbesondere 

solche, die künftige Geschäftsjahre belasten. 

(3) Die G'enehmigung ist zu verweigern, wenn 
der Vorschlag den gesetzlichen Vorschriften 
widerspricht oder der Erfüllung der im § 2 ge­
nannten Aufgaben unzureichend dient oder nicht 
im Einklang, mit vorrangigen wirtschaftspoli­
tischen, forstpolitischen oder anderen öffent­
lichen Interessen steht. 

forste einen Geldvoranschlag einschließlich des 
Dienstposten,planes sowie des Systemisierungs­
planes der Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 
des Bundes und des Systemierungsplanes der 
Datenverarbeitungsanlagen des Bundes sowie 
einen Wirtschaftsvoranschlag aufzustellen., Der 
Geldvoranschlag hat die voraussichtlichen Ein­
nahmen und Ausgaben des folgenden Geschäfts­
jahres zu enthalten. Der Wirtschaftsvoranschlag 
hat die voraussichtlichen Aufwendungen und Er­
träge des folgenden Geschäftsjahres zu enthalten. 
Die Voranschläge sind vom Vorstand dem Bun­
desminister für Land- und Forstwirtschaft so 
rechtzeitig vorzulegen, daß nach Genehmigung 
gemäß § 8 Abs. 2 lit. cihre Einbeziehung in 
den Bundesvoranschlagsentwurf gewährleistet 
ist. 

(2) Der Vorstand hat außerdem für jedes Ge­
schäftsjahr einen Betriebsvoranschlag aufzu­
stellen. Dieser hat zumindest eine Vorschau auf 
di,e Erträg,e und Aufwendung,en sow.ieeine über­
sicht über Abweichungen von der Produktions­
und Nutzungsplanung der Forsteinrichtung im 
laufenden Geschäftsjahr zu enthalten. Dieser Be­
triebsvoranschlag ist vom Vorstand bis 30. April 
jeden Jahres dem Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft vorzulegen. Der Betriebs­
voranschlag ist den Zwecken der Betriebsführung 
entsprechend zu gliedern. 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

Jahresrechnung 

§ 11. (1) Der Vorstand hat nach Ablauf eines 
jeden Geschäftsjahres, den Rechnungsabschluß der 
für Rechnung des Geldvoranschlages vollzogenen 
Einnahmen und Ausgaben .dem Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft so rechtzeitig vor­
zulegen, daß seine rechtzeitige Weiterleitung an 
den Rechnungshof und Einbeziehung in den 
Bundesrechnungsabschluß gewährleistet werden 
kann. 

(2) Der Vorstand hat. überdies bis 30. April 
des folgenden Jahres dem Bundesminister für 

Gebarung Land- und Fors,twirtschaft den Jahresahschluß 
(Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) vor-

§ 9. (1) Auf die Gebarung der österreichischen ,zulegen; .dem Jahresabschluß ist eine übersicht 
Bundesforste und die Leistungen der österrei- über Abweichungen von der Produktions- und 
chischen Bundesforste für andere Zweige der Nutzungsplanung der Forsteinrichtung anzu­
Bundesverwaltung finden die für Bundesbetriebe schließen. Der Jahresabschluß darf nicht vor Be­
angemein ,geltenden Haushaltsvorschni:ften An- ginn der Beratungen im Nationalrat über den 
wendung. Bundesrechnungsabschluß des Jahres, auf den 

(2) Bei den Vermögensübertragungen gemäß sich der Jahresabschluß bezieht, veröffentlicht 
§ 14 Abs. 4 dieses Bundesgesetzes hat eine Ver- werden. 
gütung (§ 30 und' § 31 der Bundeshaushaltsver­
ordnung, BGBl. Nr. 118/1926) zu unterbleiben. 

Geldvoranschiag, Wirtschaftsvoranschlag und 
Betriebsvoranschlag 

§ 10. (1) Der Vorstand hat für jedes Geschäfts­
jahr hinsichtlich der österreichischen Bundes-

Richtlinien für das Rechnungswesen 

§ 12. (1) Der Bundesminister für Finanzen 
kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft nähere Richt­
linien für die Aufstellung des Wirtschaftsvoran­
schlages und des Geldvoranschlages und deren 
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Darstellung im Bundesvüranschlagsentwurf süwie 
für die Organisatiün des Rechnungswesens und 
die Abwicklung des Kassen- und Zahlungsdienstes 
und die Aufstellung der Jahresrechnung erlassen. 
Inwieweit hiebei der Rechnungshüf mitzuwirken 
hat, richtet sich nach den Bestimmungen des 
Rechnungshofgesetzes, BGBL Nr. 144/1948, in 
der Fassung BGBL Nr. 299/1958 und 179/1959. 

(2) Dabei ist auf die Erfordernis'se, die sich aus 
der AufgabensteIlung der österreichischen Bun­
desfürste, ihrer Betriebsstruktur und ihrer Be­
teiligung an den Absatzmärkten ergeben, Bedacht 
zu nehmen. 

Investitionsfinan~ierung 

§ 13. über die Durchführung Ider mehrjähri&en 
Investitiünspläne der österreichischen Bundes­
forste hat der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft das Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen herzustellen. Dieser 
hat dabei die auf Grund der mittel- und lang­
fristigen Haushalts- und Kreditpülitik des Bundes 
gegebenen Finanzierungsmäglichkeiten zu be­
achten. 

Übergangsbestimmungen 

§ 14. (1) Mitglieder des Vürstandes sind im 
Zeitpunkt ,des Inkrafttretens dieses Bundesge­
setzesprov1isürilsch der Generaldirektür und die 
Direktüren, die auf Grund des § 7 des Bundes­
gesetzes vüm 28. Juli 1925, BGBL Nr. 282, zu­
letzt bestellt worden sind. Die definitive Be­
stellung des Vürstandes auf Grund der Bestim­
mungen ,dieses Bundesgesetzes hat innerhalb eines 
halben J:ahres nach Illikraftreten dieses Bundesg,eget~ 
zes ,zu ,edolg,en. Sofern ein pr'Ovisorisches Vürs:tands­
mitglied sich bei der Ausschreibung nach dem 
Ausschreibungsgesetz, BGBL Nr. 700/1974, nicht 
bewirbt 'Oder nicht definitiv bestellt wird, gilt es 
mit dem Zeitpunkt der definitiven Bestellung 
des Vorstandes als abberufen im Sinne des § 9 
des Bundesgesetzes vüm 28. Juli 1925,BGBl. 
Nr. 282, sü daß ,die in den bestehenden Dienst­
verträgen für diesen Fall vürgesehenen Wirkun­
gen eintreten. Entspricht die Zahl der zu be­
stellenden Vürstandsmitglieder der Zahl der 
prüvisürischen Vürstandsmitglieder und faßt die 
Bundesregierung den Beschluß, die provisürischen 
Mitglieder zu bestellen, so kann auf die Aus­
schreibung verzichtet werden. 

(2) Die auf Grund anderer Rechtsvürschriften 
bestehenden Dienstv,erhältnisse zu den öster­
reichischen Bundesfürsten bleiben unberührt. 

(3) Die Geschäftsürdnung und die Geschäfts­
einteilung des V'Orstandes (§ 5 Abs. 8) und die 
Geschäftsordnung des Wirtschafts rates (§ 6 

Abs. 6) sind innerhalb eines Jahres nach Inkraft­
treten dieses Bundesgesetzes zu erlassen. Bis zur 
Erlassung der Geschäftsürdnung und Geschäfts­
einteilung werden die vün der Generaldirektion 
des durch das Bundesgesetz vom 28. Juli 1925, 
BGBL Nr. 282, gebildeten Wirtschaftskärpers 
"österreichische Bundesfürste" erlassenen Anord­
nungen betr.effend eLie Geschäftsordnung, die Ge­
schäftseinteilung und alle sünstigen Verfügungen 
und Richtlinien, süweit sie im Zeitpunkt des In­
krafttretens dieses Bundesgesetzes in Geltung 
stehen, nicht berührt; für die Änderung v'On 
diese Geschäftsürdnung 'Oder diese Geschäftsein­
teilung betreffenden Bestimmungen gilt § 8 
Abs. 2 lit. a sinngemäß. 

(4) Die im § 1 Abs. 2 genannten Sachen, die 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundes­
gesetzes zwar vüm Bund, aber nicht vün, den 
österreichischen Bundesforsten verwaltet werden, 
sind vün der Bundesregierung binnen einem 
Jahr mit Verordnung in die Verwaltung der 
Österreidlischen Bundesforste zu übertragen. In 
der Verürdnung sind die einzelnen Sachen genau 
zu bezeichnen. Nach dem Inkrafttreten ,der Ver­
'Ordnung hat der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft die Ersichtlichmachung, daß die 
Verwaltung der betreffenden Sachen den Öster­
reichischen Bundesf'Orsten obliegt, im Grundbuch 
zu veranlassen. 

§ 15. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juli 1977 
in Kraft. Gleichzeitig tritt - unbeschadet der 
Bestimmung des § 14 Abs. 1 - das Bundesgesetz 
BGBL Nr. 282/1925 außer Kraft. 

Vollziehungsklausel 

§ 16. (1) Mit der Vüllziehung dieses Bundes­
gesetzes ist, soweit in den Abs. 2 bis 5 nichts 
anderes bestimmt ist, der Bundesminister für 
Land- und Fürstwirt'schaft betraut. 

(2) Die Vollziehung des § 4 Abs. 3 und 7 und 
des § 14 Abs. 1 und 4 erster und zweiter Satz 
obliegt der Bundesregierung. 

(3) Die V'Ollziehung des § 3. Abs. 1 lit. c zweiter 
Satz und des § 13 'Obliegt dem Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen. 

(4) Die Vollziehung des § 6 Abs. 1 obliegt 
ins'Oweit dem Bundesminister für Finanzen, als 
es sich um die Entsendung eines Beamten in den 
Wirtschaftsrat handelt. 

(5) Die Vüllziehung des § 12 'Obliegt dem Bun­
desminister für Finanzen im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Nach Abschnitt A § 2 des Wiederaufbauge­
setzes, BGBI. N r. 843/1922, waren die Betriebs­
verwaltungszweige des Bundes, zu welchen auch 
di: Bundesforstverwaltung gehört, in eigene 
WIrtschaftskörper umzuwandeln. Ihre Führung 
und Organisation wurde damals bei Wahrung 
und Sicherung der mit ·diesen Zweigen verbun­
denen allgemeinen Interessen den Grundsätzen 
einer kaufmännischen Gebarung entsprechend 
un:geformt. Gleichzeitig wurde von der Gelegen­
heIt Gebrauch gemacht, die aus dem Jahre 1873 
stammende Organisation der Verwaltung der 
dem Bund eigenen Forste und Domänen in einer 
den geändert.en Verhältnissen und den Wünschen 
der Bevölkerung entsprechenden Weise abzu­
ändern. D~ese üherlegunge.i:l und Bes.trebungen 
führten zur ErJassung des Bundesgesetzes vom 
2.8. Juli. 1925, BGBt Nr. 282, über die Bildung 
emes WIrtschaftskörpers "österreichische Bundes­
forste". Dieses Bundesgesetz ist durch § 43 .des 
Behör.den-üherl.eitun,g~g,esetzes, StGBI. Nr. 94/ 
1945, wieder in Kraft gesetzt worden und steht 
noch in Geltung. 

Der Bundesgesetzgeher .des Jahres 1925 hat das 
Bundesgesetz über die Bildung eines Wirtschafts­
körpers "österreichische Bundesforste" am 
28. Juli 1925 - bereits in Kenntnis der am 
1. Okwber 1925 in Kraft· tr.etenden Kompetenz­
bestimmungen des Bundes-Verfassungsgesetzes 
(im konkreten Fall "Forstwesen") - beschlossen. 
Diese Tatsache berechtigt zur Schlußfolgerung, 
daß die nunmehr vorlieg,enden entsprechenden 
Regelungen über den Wirtschaftskörper "öster­
reichische Bundesforste" - unbeschadet der kom­
petenzrechtlichen Zuordnung der das Zivilrechts­
wesen betreffenden Besdmmungen unter Art. 10 
Abs. 1 Z. 6 B-VG - dem Kompetenztatbestand 
"Forstwesen" im Sinne des Art. 10 Abs. 1 
Z. 10 B-VG zuzuordnen sind. 

Schon 1925 hatclie gesetzgebende Körperschaft 
auf die allen Forsten zukommende große Bedeu­
tung für die Allgemeinheit in hygienischer, kli­
matischer und hydrologischer Hinsicht, nament­
lich zur Erhaltung der Kulturlandschaft sowie für 
die Siedlungswasserwirtschaft und die Energie­
gewinnung, hingewiesen. Die Rolle der SerVituts-

waldung für die Sicherung der Existenzfähigkeit 
v.ieler landwirtrschaftlicher Betriebe wurde be­
sonders unterstrichen. 

Inzwischen hat der Nationalrat ein neues 
Fors;tgesetz heschloss.en (BGBl. Nr. 440/1975), das 
die Nutzung des Waldes wie eh und je berück­
sichtigt, darüber hinaus aber der Schutz-, Wohl­
fahrts- und Erholungswirkungdes Waldes v'er­
~tärkte Bedeutung beim ißt. Weiters ist mit 1. Jän­
ner 1974 das Bundesministeriengesetz 1973, 
BGBL Nr. 389, in Kraft getreten, das in der 
Anlage zu § 2 Teil 2 Abschnitt J Z. 14 die Ver­
waltung der spezifisch land- und forstwirtschaft­
lich genutzten Liegenschaften des Bundes ein­
schl,ieß1ich .der' Angelegenheiten der österrei­
chismenBundesforste in den ausschließlichen 
W~rkungsbereich· des Bundesminis:teriUlffis für 
Land- und Forstwirüschaft verweist. 

Die österreichischen Bundesforste bestehen 
schon länger als ein halbes Jahrhundert und 
haben in der Vergangenheit ihre betriebswirt­
schaftlichen und volkswirtSchaftlichen Aufgaben 
gut erfüllt. Zahlreiche Bestimmungen des Bundes­
gesetzes vom 28. Juli 1925, BGBI. Nr. 282, sind 
jedoch durch die Entwicklung überholt. Neue 
Anforderungen werden an den Staatswald ge­
stellt. Verschiedene Bestimmungen des Bundesge­
setzes vom 28. Juli 1925 lassen die heute im 
Lichte des Art. 18 B-VG wünschenswerte Be­
stimmtheit vermissen. Daher ist auch eine neue, 
den heutigen Enf{}rdernissen entspr,ech'ende ge­
setzliche Grundlage notwendig. Die notwendige 
Reform kann wegen ihres Umfanges nicht auf 
eine Novelle beschränkt werden; daher muß die 
Materie g.es,etzlich neu geregelt werden. . 

Pie Sch'werpunkte der vorges,ehenen Neurege-
lung sind: .. 

1. Es sollen alle im EigentJwm des Bundes 
stehenden Flächen und Einrichtungen, die 
überwie~end forstlichen Zwecken dienen, im 
Wirtschaftskörper "österreichische Bundes­
forste" zusammengefaßt wer·den. 

2. Die Nutzfunktion, also die Produktion des 
Rohstoffes Holz, soll weiterhin Vorrang 
haben. 

3. Bei Erfüllung dieser grundsätzlichen Aufgabe 
soll auf folgende weitere Zielsetzungen Be­
dacht genommen werden: 
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a) Der Staatswa:ld soll aIs Erholungswald 
für die erholungsuchende Bevölkerung 
erschlossen werden; die in <der Verwal­
tung der' österreichischen Bundesforste 
stehenden Seeufergrundstücke sollen vor 
allem Erholungszwecken zugänglich ge­
macht werden. 

b) Der Erhaloung und Erweiterung der 
Schutzfunkoion des Waldes soll entspre­
chend ihrer Bedeutung besondere Auf­
merksamkeit gewidmet wepden .. 

c) Die Sicherung von Trink- und Nutz­
wasserreserven soll zu den besonderen 
Aufgaben des Staatswaldes gehören, wenn 
'daran ein öffendiches Interesse zu erwar­
ten ist. 

4. Vertretem der Dienstnehmer sollen Mitwir­
kungsr,echte in der Unternehmensleitung 
zukommen (Dl"ittelpar,ität). 

5. Die h3lushaltsrechtlichen Vorschriften des 
vorIiegenden Entwurfes bewegen sich in den 
Bahnen des geltenden Haushaltsrechtes. 

Das vorLiegende Bundesgesetz will einer umfas­
senden Reform des für Bundesbetriebe geltenden 
Rechts nicht vorgreifen, ja es ist durch die Ein­
führung des Wirtschaftsrates die Voraussetzung 
dafür, die östeneichischen Bundesforste in der 
weiteren Entwicklung allenfalls unter gewissen 
weiteren Voraussetzungen zu einem aus dem 
Bundeshaushalt ausgenommenen' Wirtschaftsbe­
trieb 'auszugestalten. 

Die durch das Bundesgesetz den österreich i­
schen Bundesforsten erwachsenden Mehrausgaben 
(insbesondere die Aufwend'ungen für den Wirt­
schaftsr3lt) fallen im Verhältnis zum Gesamt­
budget des Bundesbetriebes niCht ,ins Gewicht. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 
Zu § 1: 

Durch das Bundesgesetz vom 28. Juli 1925, 
BGBl. Nr. 282, wurden dem neugehildeten Wirt­
schaftskörper "österreichische Bundesforste" zur 
Bewirtschaftung zugewiesen 

a) ,die bisher vom Bundesministerium . für 
Land- und Forstwirtschaft ,im Wege der 
Bundesforstverwaltlung verwalteten, im 
Eigentum des Bundes befindlichen Forste 
und Domänen, 

b) die bisher vom Bundes.ministel'ium für 
Land- und Forstwirtschaft im Wege der 
Bundesforstverwaltung verwalteten Forste 

, und Domänen der Religionsfonds,. 

Der von den österreichischen Bundesforsten 
verwaltete Bundesbesitz ist ,in seinem Kern ,der­
selbe gebJ,ieben, war jedoch zahlreichen kleineren 
und größeren Änderungen unterworfen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf weist in § 1 
Abs. 2 den gesamten (also auch den in Zukunft 

zu erwerbenden) Waldbesitz des Bundes ,den 
österreichischen Bundesforstenzur Bewirtschaf­
tung zu, der sich für eine großflächige Bewirt­
schaftung ei,gnet, sofern die forstl.iche Zielsetzung 
überwiegt. Dies liegt ,im Interesse der Erzielung 

. eines bestmöglichen Wirtschahserfolges und dient 
auch dem Grundsatz, die Verwaltung aus Spar­
samkeitsgründen möglichst konzentriert zu 
führ,en. 

Nicht unter die Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes fallen Liegenschaften, die ülberwiegend 
anderen Zwecken als der forstw,irtschafdichen 
Produktion dienen. Das sind inshesonder,e die 
Waldflächender Justizanstalten, Waldflächen, bei 
denen die militärische Zweckbestimmung gegen­
Üiber der Waldbewirtschaftung im Vordergrund 
steht, Waldflächen der österreichischen Bundes­
bahnen, die dem Betnieb oder dem Schutz der 
Eisenbahnen dienen s,owie ähnliche Waldflächen, 
bei denen die forstwirtschaftliche Nutzung gegen­
über anderen Zwecken in den Hintergrund tritt. 
Dies gilt 31uch für den vorsorglichen Grunderwerh 
für Zwecke des Bundesstraßenbaues oder des 
Bundeshochbaues. 

Zu § 2: 

Die Bestimmung baut auf dem geltenden Recht 
auf, ,doch werden die ZieLsetZiUngen an das Forst­
gesetz 1975 angepaßt. Insbesondere werden die 
überwirtschaftlichen Funktionen des Waldes, die 
·im Forstgesetz 1975 erstmals eine entsprechende 
Berücksichtigung erfahr,en, im Gesetzestext beson­
ders hervol'gehoben. Im Interesse der erholung­
suchenden Bevölkerung und 'des Fr,emdenverkehrs 
wird die besondere Bedachtnahme auf die Erho­
lungswirkung des Waldes hervorgekehrt. Die 
österreichischen Bundesforste waren schon bisher 
bestrebt, dieser Funktion des Waldes <in über­
durchschnittlichem Ausmaß ihre Aufmerksamkeit 
zu widmen. Bei der Wildbewirtschaftung wird die 
besondere Bedachtnahme 31ufdas ökologische 
Gleichgewich,t vorgeschrieben. 

Abs. 2 Iit. e sch!ießt eine 'andere Nutzung von 
Erholungsflächen nicht aus, wenn eine solche aus 
betriebswirtschafdichen Gründen geboten ist. 

In Abs. 2 l~t. g ist der Begriff Betriebsstrukour 
umfassend zu verstehen, also in räumJ.icher, orga­
nisatorischer und vermögensrechtlicher Hinsicht. 

Eine EflWe'iterung im Sinne des Abs. 4 liegt 
auch dann vor, wenn Nichtwaldflächen über­
wiegend zur Aufforstung erworben werden. Eine 
Vel"besserung der B,etriebsstruktur wird durch 
den Abverkauf von Grundstücken insbesondere 
dann erreicht werden können, wenn .günstligere 
Ersatzgr,undstücke mi,t 'dem Verkaufserlös erwor­
ben werden können. Die Verkaufserlöse sind zur 
Verbesserung ·der Betri,ebsstruktur zweckgebun­
den 'zu verwenden. 
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Zu § 3: 

Die Bestimmung stellt die Grundsätze für die 
Betriebsführung auf. 

Die österreichischen Bundesforst~ sind nach 
MaßgaJbe des § 2 nach kaufmä,nnischen Grund­
sätzen zu führen. Eine entsprechende Regelung 
ist auch im § 3. Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 
28. Juli 1925, iBGBl. Nr. 282, und ,im § 1 Abs. 2 
des Bundesbahngesetzes enthalten. 

Zu § 4: 

Als Organ ·der österreich,ischen Bundesforste 
nennt der Gesetzentwurf den VOI'sund. Der Vor­
stand tritt an die Stelle des 'bisherigen Kollegial­
.organs "Generaldirektion" (§ 7 des Bundes­
gesetzes BGBI. Nr. 282/1925). Die Angelegen­
heiten der österreichischen Bundesforste fallen 
gemäß Art. 77B-VG in Verbindung mit der 
Anlage zu § 2 Teil 2 Abschnitt J Z. 14 des 
Bundesminister,iengesetzes 1973, BGBl. Nr. 389, 
in den Wirkungsbereich des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft; der Vorstand ist 
gemäß Art. 20 Abs. 1 B-VG an die Weisungen 
des Bundesministers für La;nd- und Forstwirt­
schaft gebunden. Dem Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft steht, bei Besorgung der 
Aufgaben, die sich a;us diesem Bundesgesetz erge­
ben, das BUI\desministerium für Land- und Forst­
w,irtschaft als HiLfsapparat lJur Verfügung. 

Die B,estellung ,der Vorstandsmitglieder soll wie 
bisher durch die Bundesregierung erfolgen. Die 
Funktionsdauerder Vorstandsmitglieder soll 
höchstens zehn Jahre betragen. Eine Wiederbe­
stellung ist zu'lässig. 

Die Bestimmungen der Abs. 5 und 6 find.en 
sich ähnlich .im geltenden Recht (vgl. § 8 Abs. :! 
und 3 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 282/19251, 
doch wurden die Inkompatibilitätsnormen ver­
schärft. 

Zu § 5: 

Die Regelung der Rechte und pflichten des 
Vorstandes ist ausführlicher als im Bundesgesetz 
vom 28. Juli 1925, BGBl. Nr. 282, und beseitigt 
in der Prax·is a;ufgetr.etene Zweifelsfragen. 

L~itersder Forstsektion mit dem Vorsitz im 
Wirtschaftsrat ist sichergestellt, daß die wirtschaft­
lichen Interes,sen des Bundes stets optimal im 
Einklang mit den überwirtschaftlich·en· Funk­
tionen .des Staatswaldes gesehen werden. Die Vor­
schriften, durch die der Arbeitnehmerschaft des 
Betriebes österreichische Bundesforste bestimmte 
Au,fga.ben und Befugnisse betreffend Information 
und Mitbestimmung ,eingeräumt werden, gehören 
dem Arlbeitsverfassungsrecht an. In Analogie zum 
Arbeitsverfassungsgesetz, BGBL Nr. 22/1974, 
wird hiebei die Drittelbeteiligung der Arbeit­
nehmerv,ertr,eter vorg.esehen. Auch die Entsen­
dung und Abberufung der Arbeitnehmervertreter 
durch den Zentral:betriebsrat ist in Analog,ie zum 
ArbeitsverfassungSigesetz gestaltet. Der Zentral­
betriebsrat ist an die Vorschläge der Listen ge­
bunden, ·die im Zentralbetriebsrat v·ertreten sind. 
Diesen Listen steht ein Nomini.erungsrecht für so 
viele Arbeitnehmervertreterzu, w,ie dem Ver~ 
hältnis der Zahl der auf diesen Listen gewählten 
zur Gesamtzahl der Mitglieder des Zentra.1be­
triebsutes entspricht. Die Ermittlung erfolgt 
nachdem d'Hondt',schen System. Die für die 
Nomini.erung zur Entsendung berechtigten Listen 
können jederzeit die Abberufung ,ihrer Vertreter 
verlangen. Die in Durchführung des § 110 ArbVG 
erlassene V.erordnung über die Entsendung von 
Arbeitnehmern in den Aufsichtsrat, BGBl. 
Nr. 343/197 4,norm~ert im § 9 Abs. 3 als Beendi­
gungsgrundder Mitgliedschaft aller Arbeitneh­
mervertreter die Entsendung der Ar.beitnehmer­
vertreter durch den- neu konstituierten Zentral­
betrie.bsrat. Die Regelung. wird auch hierzu 
gelten haben. 

§ 6 Albs. 8 bezieht sich ,derzeit auf die Reise­
gebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133, in der 
geltenden Fa·s.sung. . 

Die Ausnahme des Vonitzenden des Wirt­
schaftsntes im § 6 Abs. 9 lit. c widerspricht nicht 
dem Gleichheitssatz. Die Differenzierung ist sach­
lich begründet, weil der Vorsitz mit der Leitung 
der für das Forstwesen fachlich zuständigen 
Sekllion im Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft untrennbar verbunden i,st. 

Zu § 8: 

Zu § 6 und § 7: Aufgabe des Vorstandes ist es, den Bundes-
iDie Bestimmungen regeln die Bestellung und minister für Land- und Forstwirtschaft bei der 

Funkt:ion des Wirtschaftsrates. Dieser soll einer- Verwaltung des Fors·tbesitzes des Bundes weitest­
seits dem Bundesminister für Land- und Forst- möglich zu entlasten und ·die Geschäfte zum 
wirtschaft als Gremium zur Vorberatung von größtmöglichen Nutzen für die Allgemeinheit zu 
allen wichtigen Angelegenheiten der österreichi- führen. Der Entw,urf macht jedoch die grund­
schen Bundesforste (zum Bei!spiel auch Maß- legenden Führungsentscheidungen von der Ge­
nahmen von ausschlaggebender Bedeutung für nehmigung durch den Bundesminister für Land-

" den Betriehserfolg oder die Sicherheit zahlr,eicher und Forstwirtschaft abhängig, der damit die all­
Arbeitsplätze) zur Verfügung stehen. Anderer- gemeine Linie für die Betriebsführung zu bestim­
seits oMiegen dem Wirtschaftsrat überwachungs- men und den. Erfolg zu überwachen hat. Die 
aufgaben ähnlich wie dem Aufsichtsrat einer verfassungsgesetz:lich' gegebene Möglichkeit, auch 
Aktiengesellschaft. Durch die Betrauung des in Einzelheiten Weisungen zu erteilen, bleibt 
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durch die Bestimmung unberührt. Die im Abs. 1 
vorgesehenen Richtlinien -stehen auf der Stufe 
einer Verwaltungsverordnung. Es darf sich daher 
um nur interne Regelungen handeln. 

Zu § 9: 

Die Kassenrechnung der Österreichischen B'un­
desforste ist im Rahmen des Bundeshaushaltes 
u~ter Beachtung ,der verfassungsr,echdichen und 
sonstigen Bestimmungen zu führen. Der Grund­
sa:tz der streng kaufmännischen Führung der 
Österreichischen Bundesforste nach § 3 Abs. 1 
lit. a bedingt eine weitgehende Flexibilität der 
Betriebsführung hinsichtlich der Kostenminimie­
rung und" der Ertragssteigerung. Die sich bieten­
den Marktchancen .werden bei der Betriebs­
führung nur dann opüimal genützt werden kön­
nen, wenn über die vom Gesetzgeber zur Bewirt­
schaftlung anvertrauten Geldmittel möglichst frei 
von administrativen Beschränkungen' verfügt 
werden kann. Darauf wi,rd bei Erstellung der 
jeweiligen Entwürfe für das Bundesfinanzgesetz 
'und bei Erlassung von Richtlinien gemäß § 12 
des ,im Entwurf vorliegenden Bundesgesetzes 
entsprechend Bedacht zu nehmen sein. 

Die Bestimmung des Abs. 2 steht mit der 
Bestimmung des § 14 Abs. 4 in Zusammenhang. 

Zu den §§ 10 bis 12: 

Die Berücksichtigung der AufgabensteIlung und 
der Betriebsstruktur der österreichischen Bundes­
forste bei der Erstellung von Richtlinien für das 
Rechnungswesen und die Bedachtnahme auf 
betriebswirtschaftliche Grundsätze sina Voraus­
setwng dafür, daß das Rechnungswesen der 

Österreichischen Bundesforste seine Funktion als 
betriebliches Führungsinstrument, insbesondere 
im HinbIick' auf den optimalen Einsatz der zur 
V,erfügung stehenden finanz,iellen Mittel, zweck-, 

I 
entsprechend erfüllen kann. 

Zu § 13: 

Dem Betrieb sollen langfristig jene Investitions­
mittel. zur Verfügung gestellt werden, die er in 
Erfüllung seiner A:ufgabenstellung benötigt. 

Zu § 14: 

Diese Bestimmung enthält die ,erforderlichen 
übergangsbestimmungen. In~besondere sollen alle 
Rechte aus bestehenden Dienstverhältnissen zu 
den Österreichischen Bundesforsten gewahrt wer­
den. Dies gilt auch für den Fall des Ausscheidens 
eines Mitgliedes der derzeitigen Generaldirehion, 
sei es, weil das Mitglied an einer Ausschreibung 
nicht teilnimmt, sei es, weil das Mitglied sich 
zwa~ bewirbt, aher nicht zum Zuge kommt. Auf 
eine Ausschreibung soll verz:chtet werden können, 
wenn die prov,isorischen Vorstandsmitglieder (das 
sind der Generaldirektor und die Direktoren der 
derzeitigen Genera:ldirektion der österreichischen 
Bundesforste) zu Vorstandsmitgliedern bestellt 
werden, weil diese Persönlichkeiten ihre fachliche 
Qualifikation bereits hinlänglich unter Beweis 
gestellt haben. ' 

Zu den "anderen Rechtsvorschriften" im Sinne 
des Abs. 2 gehört insbesondere auch die Bundes­
forste-Dienstordnung, BGBL Nr. 201/1969, in der 
Fassung BGBL Nr. 466/1969, 121/1970, 227/1970, 
169/1972,217/1972,321/1973,394/1974,398/1975 
und 294/1976. 
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